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Bezeichnung 
 
AZO-Farbstoffe im Bubble-Tea 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 
Der Oberbürgermeister 06.11.2012 
 
1. Sind in Magdeburg Fälle aufgetreten, bei denen es zu einer Gesundheitsgefährdung  
 nach dem Konsum von Bubble-Tea kam? 
 
2. Wird in Magdeburg Bubble-Tea verkauft, der AZO-Farbstoffe enthält? 
 
3. Haben die Verkaufsstellen, die AZO-Farbstoffe beinhaltende Bubble-Teas verkaufen, 
 aufgrund der aktuellen, diesbezüglichen Medienberichterstattung eigenverantwortlich 
 Warnhinweise angebracht oder den Wareneinsatz auf AZO-Farbstoff-freie Rohstoffe 
 umgestellt? 
 
4. Wird in Magdeburg Bubble-Tea verkauft, der als verpacktes Lebensmittel gilt? 
 
 
 
zu 1.: 
Gesundheitsgefährdungen nach dem Konsum von Bubble-Tea sind in Magdeburg 
bisher nicht amtlich zur Kenntnis gelangt. 
 
zu 2.: 
In Magdeburg wird auch Bubble-Tea verkauft, der AZO-Farbstoffe enthält. 
 
zu 3.: 
Bubble-Tea ist in Magdeburg erst seit einigen Monaten im Handel. Im Rahmen der 
amtlichen Lebensmittelüberwachung wird dem Inverkehrbringen von Bubble-Tea daher 
eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die ordnungsgemäße Kennzeichnung des 
Bubble-Tea´s wird in den Einrichtungen während der amtlichen Kontrolltätigkeit 
überprüft. In die Planprobenanforderung des Landesamtes für Verbraucherschutz 
Sachsen-Anhalt sind Bubble-Tea-Getränke aus loser Abgabe integriert.  
In einigen Fällen erfolgte in der Landeshauptstadt bereits eine Umstellung der Bubble-
Tea-Getränke auf AZO-Farbstoff-freie Rohstoffe. 
 
zu 4.: 
In Magdeburg wird nach den Erkenntnissen der Lebensmittelüberwachung kein Bubble-
Tea verkauft, der als verpacktes Lebensmittel gilt. 
 
 
Brüning 
 
 




